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Verwaltungssprache  - Textoptimierung - DaF 

Hans-R. Fluck – Ruhr-Universität Bochum (Deutschland) 

 

Abstract 

Verwaltungssprache gilt als schwer verständlich. Sie hat im deutschsprachigen Raum 

eine lange Tradition und resultiert aus der stark vom Lateinischen geprägten Kanzlei-

sprache. Die Linguistik befasste sich seit den 1960er Jahren intensiver mit der Verwal-

tungssprache, zunächst mit Formularen, dann mit einzelnen Textsorten und Optimie-

rungsmöglichkeiten. (siehe dazu www.rub.de/vt). Der Beitrag zeigt vor allem die 

Strukturen und Eigenheiten der Verwaltungssprache, die DaF-Lernenden Schwierig-

keiten bereiten oder für sie interessant sein können. Außerdem gibt er Hinweise, wie 

man den Umgang mit Verwaltungstexten im Unterricht behandeln kann. 

1. Zum System 'Verwaltung' 

Verwaltungsinstitutionen sind nach Niklas Luhmann (1964, S. 67) Systeme 

zur Herstellung bindender Entscheidungen. Solche Entscheidungen sind 

Antworten u.a. auf Anträge (z.B. Bauantrag), auf Ereignisse (z.B. zu schnel-

les Autofahren) oder Beschwerden (z.B. über vom Amt getroffene Entschei-

dungen). Sie werden sprachlich, zumeist in schriftlicher Form, vermittelt 

und zwar in der jeweiligen Amtssprache. Amtssprache in Deutschland ist 

deutsch. 

 

Im Folgenden möchte ich Ihnen die deutsche Verwaltungssprache zunächst 

etwas näher vorstellen und dann auf interkulturelle Implikationen im stu-

dentischen Bereich zu sprechen kommen. Zunächst gehe ich auf die Verwal-

tungssprache im Deutschen ein. Ihre Geschichte reicht weit zurück (Wagner 

(1972, S. 102ff.), wenn man die Kanzleisprachen des Mittelalters als ihre Vor-

läufer ansieht.  

 

Von moderner Verwaltung und Verwaltungssprache kann man seit der Mit-

te des 19. Jahrhunderts sprechen, als durch das so genannte Legalitätsprin-

zip – Verwaltungsentscheidungen werden auf Grund bestehender Gesetze 
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getroffen - die Verwaltung auf alle Lebensbereiche ausgedehnt und für alle 

Bürgerinnen und Bürger relevant wurde. 

2. Verwaltungssprache – Entwicklung, Stil und Kritik 

Die neuere Sprache der Verwaltung  war zunächst noch stark von der Kanz-

leisprache beeinflusst. Dies zeigt sich etwa an den Unterwürfigkeitsformeln 

wie gehorsamst, ehrerbietigst oder sehr geneigtest, die bis zum Beginn des 20. 

Jahrhunderts den Briefunterschriften beigefügt worden sind. Hinzu traten 

formelhafte Wendungen wie eingereichtes Gesuch oder eingestellte Ermittlun-

gen, unverständliche Fremdwörter (Defunkter ‚Erblasser’, Servituten ‚Grund-

dienstbarkeiten’), häufige Substantivierungen (Rückerbittung, Einvernahme) 

und die Umschreibung von Verben (so genannte Funktionsverbgefüge wie 

zur Ausführung bringen, in Wegfall kommen). 

Kritik an diesen Schreibformen kam vor allem durch die Bemühungen des 

Allgemeinen Deutschen Sprachvereins auf, der sich seit Ende des 19. Jahr-

hunderts auch auf die Verwaltungssprache  konzentrierte. Seine vor allem 

sprachpuristischen Bemühungen führten dazu, dass viele ‚entbehrliche’ 

Fremdwörter aus der Verwaltungssprache verschwanden und durch Ver-

deutschungen ersetzt wurden. Viele dieser Verdeutschungen sind heute 

noch im Amtsdeutsch gebräuchlich. Im allgemeinen Sprachgebrauch aber 

sind manche dieser Verdeutschungen nie heimisch geworden oder unüblich 

geblieben und heute durch das frühere Fremdwort ersetzt worden. Als Bei-

spiele nenne ich Lichtbild für Foto, Kopie für Zweitschrift oder Durchdruck. 

 

2.1 Zum Schreibstil der Verwaltungssprache 

Auf Grund dieser Kritik und auch aus eigener Einsicht formulierten Verwal-

tungen daher schon vor 100 Jahren ihre Ziele für einen guten Schreibstil fol-

gendermaßen: 

 



"Die amtliche Schreibweise soll knapp und klar sein und sich dem allgemeinen 

Sprachgebrauch anschließen. Entbehrliche Fremdwörter sind zu vermeiden […]". 

(Pfordten (1908, S. 48). 

Heute sehen die Schreibempfehlungen ähnlich aus, was darauf hindeutet, 

dass sich Grundlegendes bisher nicht geändert hat. Ein Beispiel aus Berlin: 

"Die Schriftsätze sollen knapp, klar und umfassend sein. Auf eine leicht ver-

ständliche Darstellung in gutem Stil und höflicher Form ist Wert zu legen. Es sind 

einfache Sätze zu bilden und geläufige Wörter zu verwenden. Unentbehrliche Fa-

chausdrücke sind zu erläutern, wenn diese zum Verständnis des Empfängers er-

forderlich ist. Zu vermeiden sind insbesondere überflüssige Zusätze und Wiede-

rholungen, ein steifer Satzbau mit vielen Hauptwörtern sowie entbehrliche Mo-

dewörter."     (Gemeinsame Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung [GGO] 

I) 

Zu dieser Empfehlung werden Hinweise und Formulierungshilfen geliefert.  

2.2 Sprachstrukturen und ihre Schwachstellen 

Im Einzelnen zielen diese Empfehlungen und Leitlinien wie schon vor 100 

Jahren auf folgende Merkmale, Sprachstrukturen und Problemzonen der 

fachexternen Verwaltungskommunikation:  

zahlreiche, teilweise überlange Hauptsätze: Ich hoffe, Ihnen meinen Standpunkt 

ausreichend erläutert zu haben und gebe Ihnen hiermit nochmals Gelegenheit,  Betrag von 

0,00 DM innerhalb einer Woche nach Erhalt dieses Schreibens unter Angabe des o. a. Ak-

tenzeichens auf eines der u. a. angegebenen Konten der Stadtkasse zu überweisen; ... 

attributive Partizipialkonstruktionen: der vorgenannte Betrag; die unbegründete 

Säumigkeit;; unter Einhaltung der umseitig genannten Frist; die in der Kopfleiste enthal-

tenen näheren Angaben; ... 

Auslassung des Imperativs bzw. Ersetzung durch andere (formale) Konstruktio-

nen: ist mir mitzuteilen; ist es erforderlich... Ihren Sozialversicherungsausweis bei mir zu 

hinterlegen; ... 
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Adverbien aus Substantiv und adjektivischem Flexions-/ Derivationsmorphem: 

behördenseitig; bauseits; zwangsweise; ... 

Typenhaftigkeit: Aufgrund Ihres o. a. Antrags gewähre ich Ihnen hiermit die Wiederein-

setzung in den vorigen Stand (§ 52 OWiG); ... 

behördentypische Begründungen und dazugehörige Erläuterungen: ist es mir aus 

rechtlichen Gründen versagt; Die somit feststehende Rechtskraft des Bußgeldbescheides 

begründet Ihre Zahlungspflicht; ... 

Unpersönlichkeit, Entindividualisierung: die obige Person ist verstorben; Innerhalb 

dieses Zeitraums vorgebrachte Bedenken und Anregungen werde ich bei meiner En-

tscheidung berücksichtigen; ... 

häufiger (unnötiger) Gebrauch von Funktionsverben: sage ich Ihnen meinen Dank; 

Nehmen Sie deshalb bitte bis zum... die Zahlung zum Kassenzeichen auf; ... 

häufige Nominalisierungen: fehlende Glaubhaftmachung; Eignungsfeststellungsverfah-

ren; die Sichtung Ihrer Bauvorlagen; ... 

belehrender Charakter: Rechtsbehelfsbelehrung; weise ich vorsorglich darauf hin; ... 

Obrigkeitsstil: mahne ich Sie ab; Auf die unten angegebene Bankverbindung der Stadt 

mache ich aufmerksam; versage ich Ihnen die Hilfe zum Lebensunterhalt ganz; ... 

Komprimierungen (Aufladung von Einfachsätzen durch nominale Ketten, Präpo-

sitionalphrasen u.a.): Zur Aufklärung der vorbezeichneten Ordnungswidrigkeit bitte ich 

Sie, nachfolgende Fragen möglichst eingehend zu beantworten und diesen Bogen im beige-

fügten Freiumschlag innerhalb von 10 Tagen zurückzusenden; ... 

verfahrenstechnische Floskeln: ermessensfehlerfrei; unbedingt erforderlich; ... 

Unklarheiten bei feststehenden Formulierungen: innerhalb einer Woche; nach Zu-

gang des Schreibens; ... 

Verweise auf Gesetze: gem. §11 GKG, Nr. 7700; unter Bezug auf §46 OWiG i.V.m. § 



51 Abs. 1 StPO; Die Nachweise müssen von einer oder einem staatlich anerkannten Sach-

verständigen oder sachverständigen Stelle nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauO NW aufge-

stellt und geprüft sein (§ 68 Abs. 5 a + b BauO NW); ... 

häufiger Gebrauch von Abkürzungen: der o.g. Antrag; HzL (=Hilfe zum Lebensun-

terhalt); zu den o.a. Zahlungsterminen; ... 

Verwendung juristischer Fachterminologie: Antrag auf Wiedereinsetzung in den vo-

rigen Stand; Bußgeldbescheid niederlegen, abstellen auf; ... 

Mischung aus Persönlichkeitsstil (Sie haben mir; ich darf Sie darauf hinweisen) und 

‚behördlichem Verkündigungsstil‘ (Genehmigungs- und Erlaubnisvorbehalte nach an-

deren Rechtsvorschriften bleiben unberührt); ... 

Massive Einschränkung des Handlungsspielraums der Rezipienten: genauestens; 

pünktlich; unverzüglich; unaufgefordert; glaubhaft; unberechtigt; ... 

Diese Beispielliste aus unserem Bochumer Projekt zur Verwaltungssprache, 

das vor einigen Jahren durchgeführt wurde1, bestätigt im Übrigen weitge-

hend die aus sprachkritischer und wissenschaftlichen Literatur  (z. B. Korn 

1959, Wagner 1972, Becker-Mrotzek 1999, Fluck 2004 und 2006, Gogolok 

2005) bereits bekannten Schwachstellen.  

 

In diesem Bochumer Projekt wie auch in mehreren anderen lokalen Projek-

ten2 der letzten Jahre wurde versucht, ausgewählte Verwaltungstexte so zu 

optimieren, dass sie verständlich, höflich, serviceorientiert und akzeptabel 

sind. 

Beseitigt oder völlig reformiert wurde die Verwaltungssprache aber dadurch 

noch lange nicht, dazu ist sie – nach einer Formulierung  Ernst Strouhals 

(1996) – zu ‚therapieresistent’, d.h. sie spricht auf die angebotenen Hilfs- und 

Heilmittel nicht oder kaum an. 

                                                                 

 
1 Siehe die Projekthomepage unter http://www.rub.de/vt sowie Blaha u.a. (2001), Händel u.a. 2001. 

2 Z.B. Helmut Ebert, Handbuch Bürgerkommunikation. Moderne Schreibkultur in der Verwaltung - Der Arnsberger 

Weg. Münster: LIT Verlag 2006. 
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Daher lassen sich bis heute ohne Mühe immer wieder Schwachstellen in 

Verwaltungstexten finden. Zu solchen Texten gehören auch die zahlreichen 

Dokumente, wie sie Studierenden im Alltag begegnen. 

2.3 Beispielanalyse - "Antrag auf die Erteilung eines Schen-

gen-Visums" 

Als typisches Beispiel nehme ich einen in Indien verbreiteten „Antrag auf 

die Erteilung eines Schengen-Visums“, wie es im Amtsdeutsch heißt (siehe 

Anhang). Solche Visumanträge sind für die meisten ausländischen Studen-

ten relevant. 

 

Mit der Formulierung „Antrag auf Erteilung…“ haben wir eine erste 

Schwachstelle der deutschen Verwaltungssprache, die Nominalisierungs-

tendenz. Damit ist gemeint, dass Autoren von Verwaltungstexten mit Vor-

liebe Substantive verwenden und dadurch eine bestimmte Förmlichkeit und 

Distanzierung in ihre Ausdrucksweise bringen. Weitere Beispiele aus dem 

Text sind „Familienstand“, „Art des Passes“, Geschlecht“ und „Geltungs-

dauer“. 

 

„Dieses Antragsformular ist unentgeltlich“. Das ist zwar erfreulich, sprach-

lich aber einem durchschnittlichen DaF-Lerner kaum geläufig. Hier fehlt – 

ein weiteres Merkmal der Verwaltungssprache – der Anschluss an die All-

gemeinsprache. In ihr wird das Formular nämlich einfach „kostenlos“ abge-

geben, es ist kostenlos, allenfalls noch kostenfrei. 

 

Abkürzungen sind ein drittes Merkmal der Verwaltungssprache. Sie werden 

meist als bekannt vorausgesetzt und daher nicht erklärt. Beispiele aus dem 

Text sind „ID-Nummer“ und „EU- oder EWR-Bürger“. 

 

 

Zu den problematischen Adjektiven gehören aus dem Text „derzeitig“ in 

„Derzeitige Staatsangehörigkeit“ und „Derzeitige berufliche Tätigkeit“ so-

wie „sonstiger“. „Sonstiger“ in isolierter Verwendung ergibt keinen Sinn, 

sondern muss auf die Überschrift des Kästchens „Familienstand“ rückbezo-



gen werden. Außerdem ist getrennt kein Familienstand, sondern „getrennt 

lebend“ wäre korrekt. 

 

Mit „derzeitig“ finden wir ein Adjektiv zu einem verwaltungssprachlichen 

Umstandswort, dessen Bildung bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in 

Schills „Hundert Fehler des Amtsstils“ (München 1911) kritisiert wurde. Es 

heißt da: 

"Die Umstandwörter der Zeit j e t z t, f r ü h e r und s p ä t e r verschwinden 

allmählich immer mehr aus der Amtssprache; statt ihrer erfreuen sich seinerzeit, 

derzeit und zurzeit immer größerer Beliebtheit. Zurzeit bedeutet zu der (dieser) 

Zeit, hat also noch einen Sinn und ist richtig gebildet; dagegen ist derzeit völlig 

sinnlos. Es ist etwa so zu erklären, dass es eine Verstümmelung von zu oder aus 

der (dieser) Zeit ist. Von derzeit wird ein Eigenschaftswort derzeitig gebildet, 

nicht dagegen auch von zurzeit, z.B. die derzeitige Geschäftslage ist sehr ernst. 

Derartige Wörter können umso weniger in der Amtssprache geduldet werden, als 

für sie gute deutsche Wörter vorhanden sind, z.B. Sofern von den derzeitigen 

(jetzigen) Abnehmern hievon keinen Gebrauch gemacht wird […]." (Ebd. S.148f.). 

Ob man im interkulturellen Dialog diese Finessen der Amtssprache nach-

vollziehen kann, ist mehr als zu bezweifeln. Doch es gibt noch weitere Bei-

spiele typischer Verwaltungssprache in diesem Formular, wobei ich auf den 

fachinternen Bereich in der rechten Spalte nicht eingehe. Denn dort ist alles 

erlaubt und angebracht, was der Aktenmäßigkeit und Ökonomie der Ver-

waltung dient. 

 

Im Formular gibt es nur einen vollständigen Satz, in Frageform. Er lautet: 

„Wenn Sie sich in einem anderen Land als Ihrem Herkunftsland aufhalten, 

verfügen Sie über eine Genehmigung für die Rückreise in dieses Land?“ 

Unklar ist hier 1. die Bedeutung von „aufhalten“ (ist hier ein längerer Auf-

enthalt gemeint und das Verb im Sinne von ’wohnen’ zu verstehen?), 2. die 

Satzstellung – auf einen Konditionalsatz folgt ein Fragesatz – ist eher unge-

wöhnlich und vermutlich nur daher zu erklären, dass der englische Text als 
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Vorlage diente. Abgewandelt ist nur das englische „have you permission“ zu 

dem deutschen verwaltungssprachlich üblichen Verb „verfügen“, obwohl im 

deutschen „haben“ die geläufigere Form wäre. Indem „If“ mit "wenn" statt 

"falls" wiedergegeben ist, wird zudem die Bedingung unklar. 

 

Ein weiteres Indiz für Verwaltungssprache ist ihre Tendenz, möglichst viel 

an Information in wenigen Worten auszudrücken. Diese Tendenz zeigt sich 

in der Antwortauswahl nach dem monierten Satz (Rubrik 18). Bei "nein" gibt 

es keine weiteren Fragen, bei Ja (Nummer und Geltungsdauer) werden zwei 

Angaben zur Genehmigung gefordert, ohne dass dies ausdrücklich erwähnt 

wird, z.B. Ja (Nummer und Geltungsdauer der Genehmigung). 

 

Schließlich gibt es noch eine Fußnote mit folgendem Text: 

„Die mit* gekennzeichneten Fragen müssen von Familienangehörigen von EU- 

oder EWR-Bürgern (Ehegatte, Kind oder abhängig Verwandter in aufsteigender 

Linie) nicht beantwortet werden, Familienangehörige von EU- oder EWR-Bürgern 

müssen diese Verwandtschaftsbeziehung anhand von Dokumenten nachweisen“. 

Dieser Text ist deshalb beachtenswert, da in ihm ein weiteres Merkmal der 

Verwaltungssprache begegnet, die Übernahme juristischer Formulierungen. 

Dazu gehört „abhängiger Verwandter in aufsteigender Linie“. Bezeichnen-

derweise findet man im Internet bei Eingabe dieser Formulierung unter an-

deren Einträgen einen Chat mit typischen Verständnisfragen zu diesem Text: 

„Ich suche vergeblich Informationen welche Unterlagen beim Visumantrag mitge-

geben werden müssen wenn man mit einem EU-Bürger verwandt ist.  

Situation ist ich bin Deutsche und mein Mann Marokkaner.  

Beim Konsulat heisst es immer die "normalen Unterlagen" aber was sind die 

"normalen Unterlagen?" (Foren von info4italien.de, unter URL: 

http://www.info4alien.de/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?num=1159525798, 16.11.06.). 

Hier geht es um die Frage, wie der Begriff "Familie" zu verstehen ist. Sind  

also „abhängige Verwandte“ Personen, die  für eine Familienzusammenfüh-

rung in Frage kommen?  



Gemeint sind damit Verwandte, für die man aus sittlichen und moralischen 

Erwägungen heraus rechtlich zum Unterhalt verpflichtet ist und die ihren 

Unterhalt nicht selbst bestreiten können. Dazu gehören z.B. schwerbehinder-

te Kinder, pflegebedürftige Eltern, Großeltern, auch minderjährige Paten-

kinder ohne eigenes Einkommen oder näherstehende Verwandte. Mit Ver-

wandten in aufsteigender Linie gemeint sind  dabei Eltern und Großeltern. 

Was damit gemeint ist, sollte erklärt werden. 

 

Dies gilt auch für weitere Texte im Zusammenhang mit Visa-Anträgen. Bei-

spiel: 

Erklärung 

über den Abschluss einer Reisekrankversicherung bei Erteilung eines längerfristigen 

Schengen-Visums (nicht erforderlich für Transit A + B Visa). Ich bin darüber belehrt wor-

den, dass für jeden weiteren Schengen-Aufenthalt ebenfalls eine vergleichbare Versiche-

rung abzuschließen ist. Ich wurde darauf hingewiesen, dass der Versicherungsnachweis 

für eventuelle Grenzkontrollen mitzuführen ist. Durch die Unterschrift bestätige ich, dass 

ich über diese Erfordernisse imVisumverfahren belehrt wurde. 

Als erstes ist in diesem den Antrag ergänzenden Text das Wort „belehren“ 

zu erwähnen. Neben „gewähren“ zählt es zu den autoritätsheischenden, 

immer wieder kritisierten Wörtern der Verwaltungssprache. 

 

Wenn auch nicht ein Einzelwort den Text ausmacht und eine einzelne Text-

veränderung allein zu mehr Bürgernähe führt, so wird doch deutlich, dass 

oft die Tradition der Verwaltung Sprachveränderungen entgegensteht. Das 

gilt vor allem dann, wenn in gesetzlichen Vorgaben entsprechende Termini 

verwendet und später als Präformulierungen wieder eingesetzt werden, wie 

in unserem Beispiel. 

 

Muttersprachler sind hier sicher empfindlicher als Fremdsprachenlerner, die 

meist nur über eine eingeschränkte Stilkompetenz verfügen. Dennoch sollte 

man es gerade in einem solchen Text vermeiden, Anstoß zu erregen. 
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Für den Muttersprachler leicht verstehbar, weil aus vielen Behördenschrei-

ben gewohnt, sind auch die beiden indirekten, unpersönlichen Imperativ-

konstruktionen in diesem Text: 

"[…] dass für jeden weiteren Schengen-Aufenthalt ebenfalls eine vergleichbare 

Versicherung abzuschließen ist." 

"[…]  dass der Versicherungsnachweis für eventuelle Grenzkontrollen 

mitzuführen ist." 

Eine direkte Aufforderung (z.B.: dass ich…abschließen muss, dass ich den Versi-

cherungsausweis … vorzeigen muss) wäre sicher verständlicher und kommt 

dem allgemeinen Sprachgebrauch näher als die verwaltungssprachlichen Er-

satzformen. 

 

Der Text endet mit einer der bereits monierten Substantivierungen, der so 

genannten Belehrung über „Erfordernisse im Visumverfahren“. Diese Erfor-

dernisse – auch das eine typische amtssprachliche Substantivierung –  sind 

zum einen der Abschluss, auch der wiederholte, einer Krankenversicherung 

und die Pflicht zur Vorlage dieser Versicherung an Grenzstationen. In die-

sem Sinne hätte man die Forderungen nochmals konkretisieren oder aber auf 

die zuvor genannten beiden Punkte verweisen können. Stattdessen ist auch 

aus diesem Text ein Verwaltungsdokument geworden, das auf den ausländi-

schen Staatsbürger kaum Rücksicht nimmt. Einzig die Übersetzung in die 

englische Sprache – möglicherweise hat die englische Textfassung als Vorla-

ge gedient – ist auf interkulturelle Kommunikation ausgerichtet. 

3. Ideen für den Unterricht 

Es wäre also angebracht, Studierende schon frühzeitig mit Elementen deut-

scher Verwaltungssprache zu konfrontieren und vertraut zu machen.  

Als Einstieg könnte man dazu passende Bilder, Karikaturen oder Cartoons 

verwenden, wie etwa die zwei folgenden Beispiele. Sie zielen auf die 

Schwer- und Unverständlichkeit von vielen Verwaltungstexten, die nach Er-



klärungen verlangen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 Karikatur von Erik Liebermann, aus: Peter Doll u.a. (Hrsg.), Beamticon. Der 

Beamte in der Karikatur,  Herford: Maximilian Verlag 1984, S. 20. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 Karikatur von Reiner Schwalme, aus: Ohne Moos nix los!". Eine Karikatour 

durch die Welt der Steuern und Finanzen, hrsg. von  Walter Keim und Klaus Saalman. 

Ohne Ort, ohne Jahr. Ausstellungskatalog, S. 68. 
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Als Einstieg könnten aber auch jene Quizfragen dienen, die im Zusammen-

hang mit Berichten über unser Projekt entstanden sind (z.B. wdr, Spiegel-

online, focus). Bei diesen Quiz-Beispielen sollte jedoch deutlich gemacht 

werden, dass es für Muttersprachler ebenso schwer ist die Lösung zu erraten 

wie für Deutschlernende. Auch dazu  ein Beispiel (im Auszug): 

 

Verstehen Sie Beamtendeutsch? 

 

1.) Was ist eine "Lebensberechtigungsbescheinigung"? 

a) ___ Stammbuch  

b) ___ Personalausweis 

c) ___ Aufenthaltsgenehmigung 

. 

2.) Was ist eine "Bestallung"? 

a) ___ Parkhaus  

b) ___ Notunterkunft  

c) ___ Vormundschaft 

 

3.) Was ist eine "bedarfsgesteuerte Fußgängerfurt"? 

a) ___ Zebrastreifen  

b) ___ Fußgängerampel 

c) ___ Fußgängerzone 

 

4.) Was ist eine "Personenvereinzelungsanlage"? 

a) ___ Drehkreuz  

b) ___ Justizvollzugsanstalt 

c) ___ Wartezimmer 

 

(Alle richtigen Antworten: 1a, 2c, 3b, 4a) 

 

Weiter können einzelne Strukturen der Verwaltungssprache, je nach aktuel-

lem Kenntnisstand des Deutschen, thematisiert werden. Etwa Funktions-

verbgefüge (1), wenn diese im Unterricht behandelt werden, oder die belieb-

ten Abkürzungen (2)  von Gesetzen und anderem: 



 (1) Dank sagen statt bedanken 

 (2) OWG Ordnungswidrigkeitengesetz; u.a., o.a.  unten/ oben ange-

 geben. 

I 

Im Zusammenhang mit Erläuterungen zur Wortbildung lassen sich z.B. auch 

die häufig auftretenden Nominalisierungen darstellen. 

 Hintanstellung, Benummerung, Müllaufhaldung, fehlende Glaub haft

 machung 

Dass der einzelne meist nicht als individuelle Person, sondern in seiner 

Funktion aus der Sicht des Amtes gesehen wird, kann eine offene Liste zei-

gen, die man leicht auf über 50 Einträge ausweiten könnte, z.B. 

 Erwerbsloser 

 Fahrzeugführer 

 Wohnberechtigter 

 … 

Zudem könnten die Studierenden z.B. aus Verwaltungstexten ein kleines 

Wörterbuch zusammenstellen, das verwaltungstypische Wortbildungs-

strukturen enthält, 

von   

 A  wie Amtsverweser, Anhörungsbogen  

bis 

 Z  wie ZPO ‚Zivilprozessordnung‘, Zuwegung 

 

Schließlich sollte ein Verwaltungstext nicht fehlen, der einige dieser Struktu-

ren im Zusammenhang zeigt und der unter verschiedenen Aspekten analy-

siert werden könnte (Unpersönlichkeit, Alltagsferne, Höflichkeit, juristische 

Diktion usw.). 

 

Daran anschließen könnte sich die Lektüre der bekannten und treffenden 

Parodie von Thaddäus Troll, Rotkäppchen auf Amtsdeutsch; sie beginnt, in ty-

pisch verwaltungssprachlicher Diktion, mit dem Satz "Im Kinderanfall unse-

rer Stadtgemeinde ist eine hierorts wohnhafte, noch unbeschulte Minderjäh-

rige aktenkundig […]". Der vollständige Text dieser Parodie ist auf  vielen 

Internetseiten leicht zu finden.  
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Bei diesen Vorschlägen geht es nicht darum, Verwaltungssprache in all ihren 

Feinheiten verstehen zu lernen. Vielmehr  sollen die Studierenden den Stil 

verwaltungssprachlicher Schreiben  ansatzweise oder im Überblick kennen-

lernen und Hilfsmittel an die Hand bekommen, wie man diese oft rätselhafte 

Sprache entschlüsseln kann. Und da dies nicht immer gelingen kann, gilt für 

alle Studierenden die Empfehlung, gegebenenfalls beim zuständigen Amt 

nachzufragen. Denn dort weiß man (fast immer), was in einem konkreten 

Verwaltungstext gemeint ist und man kann die oft schwierigen Textstellen 

(meistens) auch einigermaßen verständlich erklären. 
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